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RathausKURIER 
Beihilfen für Erwachsene mit einer Behinderung/Erkrankung
 ab dem 21. bis zum 65. Lebensjahr 
Beihilfe zur Ersetzung des Einkommens (BEE)  Diese Beihilfe wird Bürgern gewährt, deren Erwerbsfähigkeit wegen einer Behinderung/Erkrankung beeinträchtigt ist. Und zwar um mindestens zwei Drittel im Vergleich zu einem normal erwerbsfähigen Arbeitnehmer auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt.
Eingliederungsbeihilfe (EB). Diese Beihilfe wird Bürgern gewährt, die aufgrund ihrer Behinderung/Erkrankung, eine höhere finanzielle Belastung haben.. (Arzt,- und Behandlungskosten, häusliche Pflege, Schwierigkeiten in der Fortbewegung, in der Zubereitung und Aufnahme der Mahlzeiten, in der individuellen hygienischen Körperpflege, beim Anziehen der Kleidung, bei der selbständigen Lebensführung und bei der Pflege von sozialen Kontakten)
Beide Beihilfen können kombiniert oder unabhängig voneinander bewilligt werden. Zum Beispiel wird berufstätigen behinderten Personen möglicherweise dennoch eine Eingliederungsbeihilfe bewilligt,  um die entstandenen Kosten aufgrund der Behinderung/Erkrankung auf zu fangen!
Quelle: www.socialsecurity.be

Verantwortlicher Herausgeber :   Rentendienst der Stadt Eupen




   4700 EUPEN, Rathausplatz 14   087 59.58.37 
Falls Sie der Ansicht sind, dass 1 Antrag für Sie in Betracht kommt, sollten Sie vor Antragstellung in unserem Dienst Rücksprache mit Ihrem Arzt halten. Dieser beurteilt, ob Sie die medizinischen Voraussetzungen erfüllen (Einschränkung in der Erwerbsfähigkeit, in der Fortbewegungsmöglichket oder in der Bewältigung Ihres Alltags). Neben der finanziellen Unterstützung überprüft der Vertrauensarzt des Föderalen öffentlichen Dienstes Soziale Sicherheit u.a. auch, ob Ihnen steuerliche und/oder soziale Vorteile bewilligt werden. Neben den Einkommensbedingungen, spielt die Einstufung Ihres Behinderungsgrades eine entscheidende Rolle!

Wir sind gerne bereit, bereits im Vorfeld zu überprüfen, ob eine Beihilfe für Sie in Betracht kommt.

Beträge der Beihilfe zur Ersetzung des Einkommen  zum 01.02.2012 ohne Abzug der Einkünfte: 

	Kategorien
	Jährlicher Betrag
	Monatlicher Betrag

	Sie gehören zur Kategorie C 

Sie bilden einen Haushalt (Sie leben mit einer Person zusammen, die im ersten, zweiten oder dritten Grad weder verwandt noch verschwägert ist bzw. sie haben ein Kind zu Lasten)
	12576.04 €
	1048 €

	Sie gehören zur Kategorie B 

Sie wohnen allein oder Sie gehören nicht zur Kategorie C und Sie sind wä hrend 3 Monaten tags und nachts in einer Einrichtung aufgenommen
	9432.03 €
	786 €

	Sie gehören zur Kategorie A 

Sie gehören weder zur Kategorie C noch zur Kategorie B
	6288.02 €
	524 €


Beträge der Eingliederungsbeihilfe zum 01.02.2012 ohne Abzug von Einkünften: 
	Kategorien
	Jährlicher Betrag
	Monatlicher Betrag

	Kategorie 1: 7 bis 8 Punkte
	1126.21 €
	93.85 €

	Kategorie 2: 9 bis 11 Punkte
	3837.68 €
	319.80 €

	Kategorie 3: 12 bis 14 Punkte
	6132.14 €
	511.01 €

	Kategorie 4: 15 bis 16 Punkte
	89.33.76 €
	744.48 €

	Kategorie 5: 17 bis 18 Punkte
	10134.79 €
	844.56 €


EINKOMMENSBEDINGUNGEN
Beihilfe zu Ersetzung der Einkommenfreibeträge ab dem 01.02.2012
	Jährliches Berufseinkommen 
	Betrag, der von der Beihilfe abgezogen wird

	bis 4594.57€ (einschl.)
	50 % Ihres Einkommens

	von 4594.57 € bis 6891.85 €
	2297.28 € + 75 % der Einkommen, welche höher als 4594.57 € sind

	
	

	 Andere jährliche Einkommen
	Betrag, der von der Beihilfe abgezogen wird

	bis 646.80 € (einschl.)
	0,- €

	ab 646.80 €
	alle Beträge

	jährliche Einkommen des Partners
	Betrag, der von der Beihilfe abgezogen wird

	bis 3144.01 € (einschl.)
	0,- €

	ab 3144.01 €
	alle Beträge


Eingliederungsbeihilfe ab dem 01.02.2012
Einkommenfreibeträge ab dem 01.02.2012:

	Jährliches Berufseinkommen von Ihnen oder Ihres Partners
	Betrag, der von der Beihilfe abgezogen wird

	bis 21155.7 € (einschl.)
	0,- €

	ab 21.155.70 €
	die Hälfte des Einkommens das 21.155.70 € übersteigt


Sie beziehen ein Ersatzeinkommen (Kranken- und Invalidengeld, Arbeitslosenunterstützung…) und ggfls ein Berufseinkommen

	Jährliches Berufseinkommen
	Ersatzeinkommen, das von der Beihilfe abgezogen wird

	bis 18133.46 € (einschl.)
	Ihr Ersatzeinkommen minus 3021.81 €

	von 18133.46 € bis 21155.27 €
	Ihr Ersatzeinkommen minus {(3021.81 €-(Ersatzeinkommen - 18133.46)} 

	mehr als 18133.46 €
	das gesamte Ersatzeinkommen


Sie beziehen andere Einkommen (Alimente…;)

	Kategorie
	Einkommen, das von der Beihilfe abgezogen wird

	Sie gehören zur Kategorie A

	Alle Einkommen, die den Betrag in Höhe von 5802.91 € übersteigen (in Ausnahmefällen wiird dieser reduziert)

	Sie gehören zur Kategorie B 


	Alle Einkommen, die den Betrag in Höhe von 8704.37 € übersteigen (in Ausnahmefällen wird dieser reduziert)

	Sie gehören zur Kategorie C 


	Alle Einkommen, die den Betrag in Höhe von 11605.82 € übersteigen (in Ausnahmefällen wird dieser reduziert)


